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Quartierplanung auf der Parzeile Nr. 12og am Hochfeldweg

Quartierplan reg le ment

Die Einwohnergemeinde Thenruil erlässt für das Gebiet Parzelle Nr. 1203 am Hochfeldweo
Quaftierplanvorschriften,.bestehend aus Quartierplan und Reglement. Als Richtlinie für dö
kubische und architektonische Gestaltung der Baüten dienen äie Projektpläne 1:200 vom
05.08.98.

1 Zielsetzung

Die Quartierpl3nung bezweckt eine Regelung der Baumöglichkeit auf der Parzelle
Nr. 1203, so dass die bestehende Villa zusairmen mit einäm grossen Teildes
Gartenraumes mit seinem Baumbestand erhalten werden kann.

2. Geltungsbereich, lnhalt

2.1 De Quartierplanvorschriften finden Anwendung innerhalb des Quartierperimeters
(Parzelle Nr. 1203).

2.2 Die Vorschriften sind verbindlich für:- Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten- Art, Mass und Nutzung der Bäuten- Grünraumerhaltung

Daneben enthält das R.eglement Ausnahmebestimmungen sowie Vorschriften über die
Realisierung der Quartieiüberbauung.

2.3 Massgebende, übergeordnete Gesetzgebungen (Kanton, Bund) sind zu beachten und
werden in diesem Reglement nicht speZiell erwähnt.

2.4 .Die gegenseitigen notwendigen Dienstbarkeiten (Leitungsdurchführungsrechte,' Wegrechte etc.) müssen gegenseitig eingeräumt werden.
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3.1

Lage, Grösse und Gestaltung der neuen Bauten

Für die-l^1gg. Grösse und Geschosszahl der oberirdischen Bauten ist der Quartierplan
vom 05.08.1998 verbindlich. Geringfügige Abweichungen der Gebäudeabmessungen
sind zulässig.

Die Ueberbauung kann in 2 Etappen realisiert werden. Die Geschosszahl und
Geschosshöhen sind in allen 3 Bauten einheitlich zu erstellen.

3.2



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Die.neuen Baukörper und die Material- und Farbwahl sind untereinander einheiilich zugestalten.

?lq:ry,"_il"-El3[q9.n"l die Gestaltungsmerkmale der ersten Etappe zu übernehmen, so
oass etne architeldonisch einheitliche Baugruppe entsteht.

Die Gestaltungsvorschriften gelten auch für spätere Umbauten und Renovationen.

Die im Quarlierplan eingezeichneten Baufelder definieren Lage und maximale Grösse der
Bauten.

Die Flachdächer dürfen am Dachrand die im Quartierplan fixierte Höhenkote nicht
Übersteigen.. Pro Haus dürfen 2 Pultdächer am höchdten punt<t oieie köiäurä.oo t
überragen bis zu einer maximalen Fläche von 30 "/o der oarunierfiegenäänäirtio-
geschossfläche.

Terrainabgrabungen sind bis auf Niveau sockelgeschossboden zulässig.

Parkieruno

Pl.^lq9L*iElplan,eingezeichnete Parki.erungsfläche definierl die max. Grösse mit, je
nach tsedüffnis, überdeckten Autounterständen/Garagen.

Die bestehende Villa darf in ihrer äusseren Erscheinung nicht wesentlich verändert
werden.

Art und Mass der Nutzung der Bauten

Die drei neuen Einfamilienhäuser sind Wohnbauten mit Erd- und Sockelgeschoss. Die
Nutzung des Mehrzweckraumes richtet sich nach den Bestimmungen fü7 Wönnionen.

Die maximale Nutzung auf dem Areal beträgt 665 m2.
Die Berech n uno erfol gt nach den.Bestimm uin g.en .des. Zonenreglementes Siedl un g der
Gemeinde rrreiwir (sümmä oöi vörrsöCnor.Yläör.rö. 

-"""'

Das Sockelgesc,hoss darJ bis maximal 75 o/o der darüberliegenden Bruttogeschossfläche
ausgebaut werden.

Grünraumerhaltung

Die im Quartierplan eingetragenen Baum- und Buschhecken sind als solche zu erhalten.
Absterbende oder aus anderen Gründen zu entfernende Bäume oder Büsche sind durch
einheimische, standortgerechte pflanzen zu ersetzen.

Ausser denen im Quartierplan eingetragenen Wege und Plätze sind keine weiteren
Bodenbefestiounoen zulä'ssig. Diä befelstigten Flächen sind in wasieiouicf,uäligun
Materialien au"szuYüh ren.
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4.1

4.2

4.3
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5.1

5.2

Gemeinsame Daten, B Bauobjekte, 523 Therwil, euartierplan 05.Og.9g



6 Ausnahmen von Quartierplan-Vorschriften

Die Bewilligungsbehörde kann auf Antrag des Gemeinderates, in Erwägunq der
öffentlichen und privaten lnteressen, Auinahmen von den Quartierplarivoöchriften
bewilligen, sofern besondere Verhältnisse es rechtfertigen und die äachstehenden
Voraussetzungen er{üllt sind:

- Die dem Quartierplan zugrundeliegelde Gesamtkonzeption darJ in städtebaulicher,
architektonischer und gestalterisch-er Hinsicht nicht gesiört werden.

Schlussbestimm ungen

Der Gemeinderat überwacht die Anwendung der Quartierplanvorschriften. Das
Baubewilligungsverfa,hren .gemäss $ 22 und-g 25 tf . der Vbllziehungsverordnung zum
Baugesetz bleibt vorbehalten.

Alle im widerspruch zu den Quartierplanvorschriften stehenden früheren
Zonenvorschriften gelten als aufgehbben.

Die Quarlierplanvorschriften treten mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in
Rechtskraft.

7.1

7.2
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7.3

Bern, 05.08.98 JA-nl

Anhang: N utzungsberechnung

Gemeinsame Daten, B Bauobjekte, 523 Theruil, Quartierplan 05.08.98
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Nutzungsberechnung

Parzellenfläche

BLU - Zuschlag
für abgetretenes Strassenareal

anrechenbare G rundstückfläche

2555 m2

11.5%

2887 m2

Nutzung ZP SD

Dachgeschoss best. Gebäude
65% von 131 m2

Grundnutzung

Erhöhung gem. ER THER 04
Grundstückfläche über 2'500

W1

10%

18Ä = 519.66 m2

85.15 m2

604.8'1 m2

60.48 m2

Max. Gesamtnutzung gem. ZP SD 665.29 m2

Ordner,523 Maeder Therwil,NuEungsberechnung 05.08.98


